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Stellungnahme zum Gesetzentwurf für ein Erstes allgemeines Gesetz zur 
Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir begrüßen ein Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein Westfalen. 
In dieser Stellungnahme sind wir nur auf die notwendige Frauen- und Mädchenförderung 
eingegangen. 

Wir unterstützen die Stellungnahmen der LAG Selbsthilfe NRW und des Zentrums 
Selbstbestimmt leben. 

 
Das Netzwerk… 
Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW ist seit 20 Jahren ein 
offener Zusammenschluss von und für betroffene Frauen und Mädchen. Die ehrenamtlich 
tätigen Frauen des Netzwerks unterstützen sich als Selbsthilfenetzwerk gegenseitig in Form 
von Beratung, Seminaren, Plenen und Arbeitskreisen.  
Die Frauen vertreten die Interessen behinderter Frauen auf sozialpolitischer Ebene in den 
Kommunen wie auf Landesebene. Sie sind Expertinnen in eigener Sache.  
 
Das NetzwerkBüro… 
Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW ist Stelle der Vernetzung, 
Information und Kooperation.  
Seit 1996 wird es vom Land Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen als Projekt für NRW 
gefördert und befindet sich in Trägerschaft der LAG SELBSTHILFE NRW e.V. 
 
Das NetzwerkBüro arbeitet für ca. 1 Million Frauen und Mädchen mit Behinderung in NRW. 
Die Mitarbeiterinnen geben Impulse, initiieren und realisieren unterschiedliche Projekte und 
arbeiten mit einer Vielzahl von Verbänden, Institutionen der Behindertenhilfe, der 
Selbsthilfe NRW etc. sowie mit politischen Parteien in Kommunen und Land NRW zusammen. 
Sie klären über die Lebenslagen und spezifischen Bedarfe betroffener Frauen und Mädchen 
auf. 
Unser gemeinsames Ziel… 
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ist die Verbesserung der Lebenssituation von behinderten und chronisch erkrankten Frauen 
und Mädchen, ihre gesellschaftliche Gleichstellung und Teilhabe sowie eine selbstbestimmte 
Lebensführung in allen Lebensbereichen.  
Wir benennen die Fakten, die für eine gelungene Inklusion unabdingbar sind und wirken somit 
der multidimensionalen Diskriminierung von Frauen und Mädchen mit 
Behinderung/chronischer Erkrankung entgegen. Wir arbeiten im Schnittfeld von Frauen- und 
Behindertenthemen. 
 
Unsere Themen sind: 

 Empowerment- Stärkung der Selbsthilfefähigkeiten  

 Umsetzung der UN BRK in NRW 

 Ausbildung und Beruf  

 Frauen und Mädchen mit Behinderung in Werkstätten und Wohnheimen in NRW 

 Gesundheit, medizinische Versorgung, Hilfsmittel  

 Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 

 Beratung für Frauen und Mädchen mit Behinderung – Peer-Counseling 

 Kommunale Frauenrechte 

 Instrumente für Selbstbestimmtes Leben z.B. persönliches Budget 

 Pflege, Assistenz 

 Psychische Erkrankungen, Depressionen 

 Sexualität und Partnerschaft 

 Mütter und Eltern mit Behinderung 

 Wohnen und Mobilität 

 Einkommen, Armutsrisiko  
 
 
Wir wirken auf eine Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hin! 
 
Wir berufen uns bei unserer Stellungnahme auf den Art. 6 Frauen mit Behinderungen der 

UN-Konvention. Diese lautet: „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur 

Sicherung der vollen Entfaltung, der Förderung und der Stärkung der Autonomie der Frauen, 

um zu garantieren, dass sie die in diesem Übereinkommen genannten Menschenrechte und 

Grundfreiheiten ausüben und genießen können.“  

Die Vertragsstaaten erkennen die mehrfache Diskriminierung von Mädchen und Frauen mit 

Behinderung an. In den Bestimmungen zur Gesundheit und zur Freiheit von Ausbeutung, 

Gewalt und Missbrauch wird ausdrücklich auf die geschlechtsspezifischen Aspekte 

hingewiesen.“ 

Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der UN Konvention als Querschnittsaufgabe verstanden 

werden muss, an der alle Träger öffentlicher Belange in Nordrhein-Westfalen beteiligt 

werden müssen. Alle Akteurinnen und Akteure sollen sich grundsätzlich dem 

Gendermainstreaming und Disability Mainstreaming verpflichten. 

 



3 
 

Stellungnahme des Netzwerks von Frauen und Mädchen mit 
Behinderung/chronischer Erkankung NRW zum Gesetzentwurf  

für ein Erstes allgemeines Gesetz zur Stärkung der Sozialen 
Inklusion in Nordrhein-Westfalen 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Landesregierung im Gesetzentwurf durch 
den §4 auf die Berücksichtigung der besonderen Belange von Frauen und 
Mädchen mit Behinderung hinweist. 
 
Hier heißt es: 

§ 4 Frauen und Mädchen, Kinder und Jugendliche, Eltern.  

(1)Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind die besonderen 

Belange von Frauen und Mädchen mit Behinderung zu berücksichtigen. Dazu werden auch 

besondere Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 

Mädchen mit Behinderungen ergriffen. 

(2)Die Träger öffentlicher Belange berücksichtigen bei allen Maßnahmen, die Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen betreffen, das Wohl der Kinder und Jugendlichen vorrangig. 
Sie wirken darauf hin, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gleichberechtigt neben 
Kindern und Jugendlichen ohne Behinderungen ihre Rechte wahrnehmen können.  
(3)Zur Verwirklichung einer selbstbestimmten Elternschaft sind die spezifischen Bedürfnisse 
von Eltern mit Behinderungen und deren Kindern zu berücksichtigen. 

 

Kritik: 

Der Gesetzentwurf sieht hierfür keine besonderen Maßnahmen vor. 
Dies ermöglicht zu unserem Bedauern eine beliebige Auslegung der öffentlichen, örtlichen 
und überörtlichen Akteure im Hinblick auf zu ergreifenden Maßnahmen gegen 
Diskriminierung und für die Inklusion von Frauen und Mädchen mit Behinderung, Eltern 
mit Behinderung und Jugendlichen mit Behinderung. 
 
Zum Abbau der mehrfachen Diskriminierung von Frauen und Mädchen mit 
Behinderung/chronischer Erkrankung müssen jedoch klare Konzepte und konkrete 
Maßnahmen zur Umsetzung ihrer Rechte entwickelt und zeitnah umgesetzt werden, 
ansonsten besteht die Gefahr, dass Maßnahmen zur Inklusion von Frauen und Mädchen 
mit Behinderung aus Kostengründen abgelehnt werden. 

 

Zu Ihrer Information möchten wir anfügen, dass der Landesaktionsplan der Landesregierung 

NRW „Eine Gesellschaft für alle“ 7/2012  auf Seite 170 -als konkrete Maßnahme der 

Landesregierung benennt:  
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Die Fortführung der Förderung des Netzwerk-Büros „Frauen und Mädchen mit 
Behinderung/chronischer Erkrankung NRW“ (derzeit. Fördervolumen von 140.000 Euro pro 
Jahr) mit folgenden Zielsetzungen:  
• Sensibilisierung der Infrastrukturen für die Belange von Frauen mit Behinderung;  
• Förderung einzelner Modellprojekte des NetzwerkBüros oder anderer frauenspezifischer 
Träger;  
• Gezielte Ermittlung und Verankerung spezifischer frauen- und behindertengerechter 
Aspekte in Projekten, z. B. zur Unterstützung des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen….  

 
Die Ausführung dieses umfassenden Aufgabengebiets erfolgt durch die Finanzierung von 2 
halben Referentinnen Stellen im NetzwerkBüro (insgesamt 39 Std.) und einer 
Sachbearbeitung (39 Std.) 
 
Aufgrund der umfassenden Beteiligung im Zuge der Inklusionsanfragen von Seiten der 
VernetzungspartnerInnen, der Kompetenzzentren Gesundheit, Arbeit und Beruf und der 
Mädchenarbeitskreise und Projekte in NRW, der Institutionen der Behindertenhilfe und 
der kommunalen Arbeitskreise, der Mitgestaltung in Politik und Fachbeiräte auf 
Landesebene etc. zu den Hauptthemen:  
 

 Empowerment- Stärkung der Selbsthilfefähigkeiten  

 Umsetzung der UN BRK in NRW 

 Ausbildung und Beruf 

 Gesundheit, medizinische Versorgung, Hilfsmittel  

 Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung  

 Mädchen mit Behinderung 

 Mütter und Eltern mit Behinderung 

 Frauen und Mädchen mit Behinderung in Werkstätten und Wohnheimen in 
NRW 

 Kommunale Frauenarbeit 
 

kann eine bewusstseinsbildende und inklusionsbegleitende Tätigkeit von personeller Seite 
des NetzwerkBüros und von den ehrenamtlichen Frauen des Netzwerks in Zukunft nur 
gewährleistet werden, wenn die finanzielle und personelle Ausstattung verbessert wird. 
Die Frauen des Netzwerks fordern die Landesregierung auf, verbindliche Absprachen und 
Zielvereinbarungen mit den öffentlichen Trägern auf Landes- wie kommunaler Ebene im 
Hinblick auf konkrete Maßnahmen zur Inklusion zu ergreifen. 
 
 

VORSCHLAG: 
 
Die Landesregierung möge beschließen und empfehlen: 
 
Um die Maßnahmen für Frauen und Mädchen (Eltern sowie 
Jugendliche) zur Umsetzung der UN BRK zu fördern und zu stärken 
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werden zusätzliche finanzielle Hilfen zur Erreichung dieser Ziele im 
Landeshaushalt 2016 in NRW eingeplant. 
 

 Die ehrenamtlich tätigen Frauen des Netzwerks müssen gestärkt werden, um ihre 
Rechte in den Gremien des Landes und in den Kommunen wahrnehmen zu können. 
Dieses erfolgt durch die Bereitstellung von Projekten zum Empowerment . Die 
Landesregierung empfiehlt diese auch auf kommunaler Ebene einzurichten. 

 Die Stellen der Mitarbeiterinnen des NetzwerkBüros auf Landesebene müssen auf 
25 Wochenstunden aufgestockt werden. Zusätzlich werden themenbezogene 
Langzeitprojekte gefördert. 

 Die Förderung des Projektes „NetzwerkBüro“ wird nach 20 Jahren in eine 
institutionelle Finanzierung (Festfinanzierung) umgewandelt. 

 Die Kompetenz-und Koordinierungsstellen des Landes NRW haben die 
Verpflichtung die Belange von Frauen und Mädchen mit Behinderung besonders zu 
berücksichtigen. Dazu gehört umfassendes Wissen über die Situation sowie über 
Vernetzungen zu örtlichen und überregionalen VernetzungspartnerInnen für 
Frauen und Mädchenfragen. Hierzu sind regelmäßige Schulungen des 
NetzwerkBüros mit den Mitarbeiterinnen der Kompetenzzentren durchzuführen. 

 Die Kompetenzzentren sind geschlechtergerecht zu besetzen unter der vorrangigen 
Berücksichtigung von schwerbehinderten BewerberInnen. 

 

Weiterhin schlagen wir vor: 

Die Landesregierung möge empfehlen: 

1. Frauenbeauftragte mit Behinderung (chronischer Erkrankung) müssen ausgebildet 
werden, um in öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten und Stadtverwaltungen 
die Rechte von behinderten und chronisch erkrankten Frauen und Mädchen 
vertreten zu können. 

2. Für diese Gruppe sind explizit Ausbildungsgänge in den kommunalen 
Bildungseinrichtungen in Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe Frauen mit 
Behinderung NRW und den kommunalen Frauenbüros einzurichten  

3. Dieses betrifft besonders die Werkstätten von Menschen mit Behinderung in NRW. 
Das Projekt „Frauenbeauftragte in Einrichtungen“ ist ein Beispiel guter Praxis zur 
Stärkung des Selbsthilfepotentials von betroffenen Frauen. Dieses Projekt bildet 
Frauen mit Lernschwierigkeiten zu Frauenbeauftragten in ihren Einrichtungen 
(Werkstätten und Wohneinrichtungen) aus.  

4. Das NetzwerkBüro erachtet das Modell der Frauenbeauftragten für die Peer-Gruppen 
behinderter Frauen als bedeutenden Empowermentansatz auch im Sinne von 
Gewaltprävention und unterstützt die flächendeckende Ausweitung des Modells 

5. Frauen und Mädchen mit Behinderung sind durch Empowermentangebote in den 
Kommunen zu stärken. Hier soll das Prinzip des Peer counseling vorrangig 
angeboten werden. 

6. Die kommunalen Beiräte der Menschen mit Behinderung müssen für eine 
gendergerechte Beteiligung in den Kommunen sorgen. Sie arbeiten eng mit den 
gewählten Frauenbeauftragten zusammen. Diese Frauenbeauftragten sind durch 
das NetzwerkBüro zu schulen. Dafür werden dem NetzwerkBüro Projektgelder zur 
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Verfügung gestellt. 
 

Ergänzung: 
Die Gemeindeordnung in NRW ist entsprechend zu ergänzen: 

 Behindertenbeauftragte /Inklusionsbeauftragte sind entsprechend dem Quorum der 

Frauenbeauftragten in den Kommunen einzurichten.  

 Behinderten-/Inklusionsbeiräte müssen in allen kommunalen Ausschüssen Rede- und Antragsrecht 

erhalten. 

 Analog zu den Jugendhilfeausschüssen müssen die Kommunen die Möglichkeit erhalten, in 

Inklusionsausschüssen entsprechend Menschen mit Behinderung wählen zu können. 

 Benötigte Assistenz muss sowohl für die Vorbereitung als auch für die Ausschusssitzungen finanziert 

werden. 

7. Die/der Landesbehindertenbeauftragte setzt sich für die Belange von Frauen und 
Mädchen mit Behinderung ein und gestaltet ihre/seine Arbeit 
geschlechterdifferenziert. Regelmäßige Arbeitstreffen mit dem Netzwerk und 
NetzwerkBüro sind Grundvoraussetzung für diese Inklusionsarbeit. 
 

8. Besondere Regelung zur INKLUSION und GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT: 
9. Zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sollen ehrenamtlich tätige Frauen mit 

Behinderung, die Mütter, außergewöhnlich gehbehindert (G, AG) und auf staatliche 
Transferleistungen angewiesen sind, die gleichen Zuschüsse zur Finanzierung eines 
PKW´s erhalten wie Menschen in Ausbildung oder Arbeit.  
 

10. Generell gilt: Für alle Träger des öffentlichen Rechts müssen für alle Arbeitsbereiche 
und Themengebiete Daten und Analysen zu unserer Lebenssituation als zentrale 
Grundlage für zielgerichtetes und wirksames Handeln erhoben werden. Nur so kann  
eine Umsetzung der UN-BRK sowie eine öffentliche Bewusstseinsbildung gem. Art.8 
erfolgen. 

 

Münster, 11. November 2015 

Gertrud Servos, Sprecherin des Netzwerks, Petra Stahr-Hitz, Leiterin des NetzwerkBüros 

 

ANHANG 

Ausgewählte Handlungsbedarfe zur UN BRK. Dies sind nur Ausschnitte der 
Handlungsbedarfe auf dem Wege zur Inklusion von Frauen und Mädchen mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung in NRW 
Wir verweisen auf die Broschüre des NetzwerkBüros „FRAUENRECHTE Für eine 
frauengerechte Umsetzung der UN-BRK“ unter www.netzwerk-nrw.de 
 

Relevant für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit 
Behinderung/chronischer Erkrankung ist besonders Artikel 16, der explizit die Freiheit von 
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch als Ziel nennt. 
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Die BRK sieht spezielle Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Gewalt an Frauen, 
Mädchen, (Männern und Jungen) mit Behinderung vor. Demnach muss das bestehende 
öffentliche Hilfesystem gegen Gewalt (Frauenberatungsstellen, -schutzräume etc.) 
barrierefrei ausgebaut werden. 

Verbindliche Qualitätsstandards und eine umfassende interdisziplinäre Vernetzung aller 
Verantwortlichen sind grundlegende Voraussetzung effektiver Gewaltprävention. 

Artikel 16  

Ausgewählte Handlungsbedarfe im Bereich Schutz vor Gewalt /Sexualität  

 Psychotherapeutische Angebote für gewaltbetroffene Frauen mit Behinderung 
 Verankerung des Rechts auf gleichgeschlechtliche Pflege und Assistenz 
 Barrierefreie Beratungsstellen und Zufluchtsstätten  
 Berücksichtigung der spezifischen Bedarfe von Frauen und Mädchen mit Behinderung 

in allen Maßnahmen und Programmen im Bereich der Gewaltintervention und 
Gewaltprävention 

 Sexuelle Aufklärung und Empowermentmaßnahmen im Sinne von Primärprävention 
 Schließung der Lücken im Gewaltschutzgesetz (u.a. bundeseinheitliche Finanzierung 

von Frauenhäusern). Einrichtungen der Behindertenhilfe sollten sich verpflichten, 
Gleichstellungs- oder Frauenbeauftragte zu bestellen, um Benachteiligungen von 
Frauen entgegenzuwirken, indem diese beraten, Benachteiligungen von Frauen 
aufdecken, Gewaltprävention betreiben etc., ohne dadurch jedoch andere 
Entscheidungsträger aus ihrer Verantwortung zu entlassen.  

 Durch Ausbildung, Fortbildungen und Schulungen sind Polizei, Justiz, Medizin, 
Rechtsmedizin, Gutachterstellen sowie Beratungsstellen für das Thema Gewalt gegen 
Frauen und Männer mit Behinderung verstärkt zu sensibilisieren.  
 

Artikel 23 
Handlungsbedarfe zum Recht auf Elternschaft 

 
 Schaffung von Wohn- und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern mit intellektuellen 

Beeinträchtigungen  
 Ausbau von Modellen unterstützter Elternschaft 
 Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Einrichtungen der beruflichen 

Rehabilitation  
 Elternassistenz für Eltern mit Körper- oder Sinnesbehinderung/chronischer 

Erkrankung 
 Gewährung von Hilfsmitteln zur Organisation des Familien-Alltags 
 Barrierefreie Gestaltung von Elternabenden (baulich und kommunikativ) 
 Bewusstseinsbildung zum Abbau von Vorurteilen gegen das Recht auf Elternschaft 

 
Artikel 25 
Ausgewählte Handlungsbedarfe im Bereich Gesundheit  
 

 Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitsversorgung im Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit 
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 Bereitstellung geschlechtersensibler Informationen über gesundheitliche Themen in 
barrierefreien Formaten 

 Geschlechtersensible Gesundheits-und Rehabilitationsdienste (Erreichbarkeit, 
Zugänglichkeit, Qualität etc.) 

 Barrierefreie Zugänge zu allen Angeboten der Gesundheitsversorgung und- vorsorge 
hier insbesondere der freie Zugang zu den frauenspezifischen Ver- und 
Vorsorgeangeboten (Mammografie-Screening, gynäkologische Versorgung etc.) und 
der Prävention (Sport etc.) 

 Verpflichtende Qualifizierungsprogramme zur Verbesserung des Kenntnisstandes 
über Bedarfe von Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung 

 Aufklärung der Gesundheitsversorgung.- und Vorsorge über die spezifischen Bedarfe 
von Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung über Vorträge 
und die Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterialien 

 Sensibilisierung und Aufklärung über die Erstellung von Informationsmaterial und 
Vorträge zum Thema 

 Aufklärung und Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention von Depressionen und 
anderen psychosomatischen Erkrankungen 

Artikel 27  

Ausgewählte Handlungsbedarfe im Bereich Arbeit, Ausbildung und Beruf –und 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 Evaluierung bestehender Arbeitsmarktprogramme und - gesetze im Hinblick auf ihre 
Wirkungen auf Frauen mit Behinderung 

 Berufliche Fördermaßnahmen für behinderte Frauen zum Ausgleich von 
Benachteiligungen 

 Im Bereich der beruflichen Teilhabe muss der Zugang zu qualifizierter Arbeit und 
Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt als zentrale Perspektive Berücksichtigung 
und Ausdruck finden.  

 Entsprechend sind qualifizierte Beratungs- und Vermittlungsangebote der Agenturen 
für Arbeit sowie der SGB-II-Träger erforderlich. 

 Haushaltsmittel sind zur Stärkung der Autonomie zur Sicherung der Teilhabe am 
Arbeitsmarkt einzustellen (Teilzeitstellen etc.) etc. 
 

 


